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Im Österreichische Sozialstaat sind 
Frauen auch bezüglich ihrer sozialrecht­
lichen Leistungsansprüche benachtei­
ligt. Formal haben Frauen und Männer 
zwar dieselben Rechte. Teilhabechan­
cen sind aber an die Möglichkeiten der 
Teilnahme am Erwerbsarbeitsmarkt ge­
bunden. Da "weibliche Lebenszusam­
menhänge" anders verlaufen als männli­
che "Normalbiographien", an denen sich 
das Sozialrecht aber orientiert, gab und 
gibt es strukturelle Defizite bei der so­
zialen Absicherung von Frauen. Dieses 
Faktum hat lngrid Mairhuber dazu bewo­
gen, in ihrer sozialwissenschaftliehen 
Dissertation die Entwicklung des Öster­
reichischen Sozialstaates im Ge­
schlechterkontext anzusehen. Sie unter­
nimmt eine empirisch-historische Aufar­
beitung und Analyse sozialstaatlicher 
Strukturen. Die Darstellung der wichtig­
sten sozialrechtlichen Gesetzgebung ei­
ner zeitlichen Epoche wird in jedem Ka­
pitel mit einer Evaluierung beschlossen. 
Beginnend mit der Konstituierung und 
Entwicklung des Österreichischen Sozi­
alstaates Mitte/Ende des 1 9. Jahrhun­
derts wird der Bogen bis zum EU-Beitritt 
und dessen budgetpolitischen Konse­
quenzen - und damit dessen ge­
schlechtsspezifischen lmplikationen -
gezogen. 

Österreich wird im internationalen Ver­
gleich gemeinsam mit Deutschland als 
"konservatives" Regime (Esping-Ander­
sen) ,  bzw. "konservativ-institutionelles" 
Wohlfahrtsstaatregime (Ostner/Langan), 
d.h. als Regime mit starker Strukturie-
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rung des Sozialrechts rund um die Er­
werbstätigkeit und das "bürgerliche Fa­
milenmodell" eingestuft. Die Vereinbar­
keit von Beruf und Familie wird zwar an­
gestrebt, jedoch ist der Ausstieg aus 
dem Erwerbsleben speziell für Mütter 
um einiges leichter als der Wiederein­
stieg. Die traditionelle Arbeitsteilung 
bleibt in so einem Regime damit weitge­
hend aufrecht. 

Im Unterschied dazu werden "liberale­
residuale" (USA, GB) und "sozialdemo­
kratische" bzw. "skandinavisch-moder­
ne" Wohlfahrtsstaatsmodelle genannt. 
Dabei stützt sich erstgenanntes Regime 
zentral auf den Markt als Sicherungssy­
stem, während im skandinavischen Mo­
dell mehr universelle, soziale Bürgerin­
nenrechte im Vordergrund stehen, die 
aber ebenfalls eng an die Integration in 
den Arbeitsmarkt gekoppelt sind. 

Die Entwicklung des 

Österreichischen Sozialstaats 

I nteressant, wenn auch wenig erbau­
lich ist die Einschätzung Mairhubers, 
daß mit der Konstiuierung des Österrei­
chischen Sozialstaates in den achtziger 
Jahren des 1 9. Jahrhunderts bereits ge­
schlechterdifferenzierende Strukturen 
etabliert wurden,  die - was beim fort­
schreitenden Lesen des Buches immer 
deutlicher wird - bis heute nur selten 
wirklich gebrochen wurden, auch wenn 
die Frauenbewegung im Laufe der Zeit ei­
nige wichtige Normänderungen in Gang 
setzte. Einer christlich-konservativen 
Vorstellung entsprechend, auf dem die 
Gewerbeordnungsnovelle 1 885 fußt, "ge­
hört die Frau ins Haus" ihre Rolle wurde 
primär als "Dazuverdienerin" gesehen. 

ln der Ersten Republik kam es mit 
der umfangreichen Sozialgesetzgebung 
(44-Stunden-Woche für Frauen und Ju­
gendliche, Frauennachtarbeitsverbot, 
Arbeitslosenversicherung 1 920, Ange­
stelltenversicherungsgesetz 1 926, Arbei­
terversicherung 1 927 und Altersfürsor­
gerente 1 927) zu der Etablierung des 
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Modells der erwerbsbezogenen sozialen 
Sicherung. Die Absicherung des unselb­
ständig beschäftigten Mannes und sei­
ner "abhängigen Angehörigen" war zen­
trales Anliegen der Gesetzgebung, die 
Ehe wurde ein wichtiges Strukturmerk­
mal der sozialen Sicherung der Frauen. 

Im Austrataschismus war die Politik 
auf die Zementierung der Geschlechter­
rollen ausgerichtet, was besonders in 
der Forderung, verheiratete Frauen aus 
der Erwerbsarbeit auszuschl ießen, in 
der sogenannten "Doppelverdienerverord­
nung" (Abbau verheirateter weiblicher 
Personen im Bundesdienst) im Jahr 
1 933 zum Ausdruck kam. 

Die nationalsozialistische Herrschaft 
führte zu einer Heroisierung eines "biolo­
gisch-rassistisch" definiertem "Mutter­
turns" als Pflicht gegenüber dem Volk, 
doch gleichzeitig wurde versucht, Frau­
en in der kriegswirtschaftlichen Produk­
tion möglichst umfassend einzusetzen. 

Die Zweite Republik 

Die Arbeitsrecht- und -schutzgesetz­
gebung in den Nachkriegsjahrzehnten 
knüpfte an die rechtliche Situation von 
vor 1 934 an und erfolgte in den vierziger 
und fünfziger Jahren weitgehend in tra­
dierten Bahnen. Obwohl es von seiten 
des ÖGB und der SPÖ Forderungen 
nach Einführung eines Volksgesund­
heitsdienstes und eines Volkspensions­
systems gab, wurde an der erwerbs- und 
ehezentrierten Ausgestaltung der Sozial­
versicherung festgehalten . Zwar brachte 
das Wirtschaftswunder der Zweiten Repu­
blik auch eine wesentliche Ausweitung 
des Sozialstaates mit sich, doch sind 
diese Regelungen nach Einschätzung 
Mairhubers als "goldener Käfig" für Frauen 
zu sehen, denn auch die Erweiterungen 
im Rahmen der Karenzierungsregelungen 
wie auch der Mutte��chutzbestimmungen 
waren nicht auf die Anderung traditioneller 
Geschlechterrollen angelegt. 

Unter der SPÖ-AIIeinregierung fand 
aberdann doch eine lnstitutionalisierung 
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der Frauenpolitik in Österreich statt. Die­
se führte zu wesentlichen politischen 
Reformen, von der Einführung der I ndivi­
dualbesteuerung bishin zur Familien­
rechtsreform. Wesentliche Impulse gin­
gen auch vom Familienpaket 1 989 und 
dem Gleichbehandlungspaket 1 992 aus. 
Die Etablierung von Frauenpolitik führte 
auch zu geschlechtsneutralen Formulie­
rungen von Gesetzen (Eiternkarenz), 
wobei dies aber an den faktischen ge­
schlechtsspezifischen Lebensverhältnis­
sen wenig änderte. 

Die neunziger Jahre waren weiters ge­
prägt von der Einführung der Kindererzie­
hungszeiten in der Pensionsversiche­
rung und der Einführung des Pflegegel­
des. Besonders die von Mairhuber ange­
führten Kritikpunkte beim Pflegegeld, 
wer denn eigentlich die Pflege im Rah­
men der familiären Beziehungen leistet, 
und ob hier nicht ein Weg gesucht wur­
de, eine "billige" Lösungsvariante der 
steigenden Betreuungs- und Pflegear­
beit zu finden, sind eigentlich öffentlich 
wenig zu hören, aber um so interessan­
ter, je näher die Einführung des Kinder­
betreuungsgeldes rückt, dessen Finan­
zierung auf längere Sicht vielleicht einige 
Probleme aufwerfen könnte. Finanzie­
rungsprobleme dominieren überhaupt die 
Sozialstaatsdebatte seit Mitte der neun­
ziger Jahre, wobei Frauen bei den mitt­
lerweile zahlreichen Sparpaketen über­
proportional zum Handkuß kamen. Die 
Tatsache, daß Frauen den überwiegen­
den Anteil der Teilzeit- und prekären Be­
schäftigungsverhältnisse einnehmen 
und damit groBteils Bezieherinnen ver­
gleichsweise niedriger Einkommen sind, 
macht sie bei Einschränkungen der So­
zialleistungen sehr verwundbar. Mairhu­
ber nennt auch die Pensionsreform 1 997 
unausgewogen und sieht aufgrund allge­
meiner (wirtschafts)politischer Tenden­
zen seit dem EU-Beitritt keine Fort­
schritte mehr in der Frauenpolitik. Da 
das Buch vor der Bestellung der 
schwarz-blauen Regierung endet, 
scheint eine baldige zweite, aktualisier-
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te Auflage schon heute wünschenswert. 
Die Umbauoptionen, die das Buch been­
den, zeigen, wie weit sich in Österreich 
der gesellschaftliche Diskurs von frauen­
politischen Forderungen entfernt hat, sie 
wirken angesichts der aktuellen Gesell­
schaftspolitik nämlich so ganz und gar 
unrealistisch. 

Eine Stärke dieses Buches ist sicher­
lich seine konsequente Parteilichkeit in 
frauenpolitischen Belangen, wobei die 
Autorin in ihrer Darstelllung große Sorg­
falt an den Tag legt und damit viele inter­
essante Einsichten in die Österreichi­
sche Sozialgesetzgebung gibt. Das Ge­
samtbild, das sich hier ergibt, deckt sich 
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mit der anfänglichen Einschätzung eines 
"konservativ-institutionellen" Charakters 
des Sozialstaats Österreich, wobei 
Mairhuber abschließend feststellt, daß 
aufgrund der zunehmenden Leistungs­
einschränkungen gleichzeitig "eine zu­
mindest leichte Tendenz" in Richtung "li­
beral-residualer'' Wohlfahrtsstaat zu be­
obachten ist. Erfreul icherweise bezieht 
Mairhuber in ihrer Arbeit umfassend Lite­
ratur der Arbeiterkammer mit ein, was für 
Leserinnen mit gewerkschaftlichem Be­
zug sicherlich ein zusätzl icher Lesean­
reiz sein kann. 
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